
 

Satzung  
der Stadt Schleswig über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  

(Straßenreinigungsgebührensatzung) 
vom 10. Dezember 2018 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 
285), des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
25. November 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631; ber. 2004 S. 140) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 27), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 10. Dezember 2018 fol-
gende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1  
Gebührengegenstand 

 
(1) Zur Deckung der Kosten der von der Stadt Schleswig durchzuführenden Straßenreinigung ein-

schließlich des Winterdienstes (§ 6 der Straßenreinigungssatzung) werden Reinigungsgebühren 
erhoben. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung 
einschließlich Winterdienst entfällt, trägt die Stadt. Durch Gebühren werden 74 v.H. der Reini-
gungskosten gedeckt. 

 
(2) Die von der Stadt zu reinigenden Straßen einschließlich der Straßen, in denen ein Winterdienst 

erfolgt sowie Umfang und Häufigkeit der Reinigung ergeben sich aus § 6 der Straßenreinigungs-
satzung sowie aus dem dieser Satzung als Anlage beigefügten Straßenverzeichnissen. 
 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Bemessungsgrundlage für die Benutzungsgebühr sind die Straßenfrontlänge des Grundstücks 

sowie Umfang und Häufigkeit der Reinigungen. 
 
(2) Als Straßenfrontlänge gilt: 
 

1. bei einem Grundstück, das an die zu reinigende Straße anliegt: 
a. sofern das Grundstück mit mindestens 2/3 seiner längsten, parallel zur Straße gemessenen 

Ausdehnung an die zu reinigende Straße angrenzt: die tatsächliche Straßenfrontlänge und 
b. sofern das Grundstück mit weniger als seiner längsten, parallel zur Straße gemessenen 

Ausdehnung an die zu reinigende Straße angrenzt: 2/3 der längsten parallel zur reinigenden 
Straße gemessenen Ausdehnung abzüglich ein Viertel des Unterschieds zur tatsächlichen 
Frontlänge, mindestens jedoch die tatsächliche Straßenfrontlänge. 

2. bei einem Grundstück, das nicht an der zu reinigenden Straße anliegt, aber von ihr erschlossen 
wird (Hinterlieger): Die Hälfte der längsten Ausdehnung des Grundstücks parallel zur Straße. 

 
(3) Bei der Feststellung der Straßenfrontlänge werden Bruchteile eines Meters bis zu 0,50 m auf volle 

Meter abgerundet, Bruchteile eines Meters über 0,50 m werden auf volle Meter aufgerundet. 
 
(4) Die monatlichen Gebühren betragen je Meter Straßenfrontlänge 
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1. im Rahmen der Straßenreinigung 

a) Reinigungsklasse S 1 gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Straßenreinigungssatzung: 0,22 €  

b) Reinigungsklasse S 2 gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Straßenreinigungssatzung: 0,66 €  

2. im Rahmen des Winterdienstes 
a) Reinigungsklasse W 1 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 der Straßenreinigungssatzung: 0,18 € 

b) Reinigungsklasse W 2 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 der Straßenreinigungssatzung: 0,14 €  

 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder die zur Nutzung dinglich Berechtigten der anliegenden 

Grundstücke sowie der durch die Straße erschlossenen Grundstücke; bei Wohnungs- oder Teilei-
gentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs- und Teilei-
gentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches 
Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich 
Berechtigte sind ebenfalls Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Wechsels des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenpflichtigen über. Wenn der bisheri-
ge Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt (§ 6), so haftet er für die Gebüh-
ren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem neuen 
Gebührenpflichtigen. 
 
 

§ 4 
Entstehung, Änderung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reini-

gung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung 
eingestellt wird. 

 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Ge-

bühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Kalendermonats. Ein Anspruch auf Gebühren-
minderung besteht insbesondere nicht, wenn Straßenreinigung bzw. Winterdienst aus zwingenden 
Gründen, insbesondere aufgrund höherer Gewalt, im Einzelfall nicht durchgeführt werden können. 
Dies betrifft auch den Fall, dass in Straßen, die selbst nicht dem Winterdienst unterliegen, witte-
rungsbedingt keine Straßenreinigung durchgeführt werden kann. 

 
 

§ 5 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden für das Kalenderjahr veranlagt und durch Abgabenbescheid festgesetzt. Sie 

können mit anderen Abgaben in einem Bescheid zusammengefasst werden. 
 

(2) Die Gebühren sind in gleichen Teilbeträgen am 15.2. und 15.8. eines jeden Jahres fällig. Wenn die 
Gebühren zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden, kann ein abweichender Fällig-
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keitszeitpunkt bestimmt werden. Für den Gebühreneinzug bedient sich die Stadt Schleswig ihrem 
Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-. 

 
 

(3) Gebührennachzahlungen werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 6 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflichten 

 
Die Gebührenpflichtigen haben der Stadt den Wechsel der Gebührenpflicht (§ 3 Abs. 2) schriftlich mit-
zuteilen sowie alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dul-
den, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten um die Bemessungsgrundlagen festzustellen 
oder zu überprüfen. 

 
 

§ 7 
Datenverarbeitung 

 
Für die Zulässigkeit der zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Berechnung, Festsetzung und 
Erhebung der Gebühr erforderlichen Datenverarbeitung gilt § 8 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung 
entsprechend. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungsgebührensatzung 
vom 15. Dezember 2014 außer Kraft. 
 
 
 
 
Schleswig, den 11. Dezember 2018 
 
gez. 
 
Dr. Arthur Christiansen 
BÜRGERMEISTER  
STADT SCHLESWIG 
 


